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Recht
Miterbe als
Willensvollstrecker

7c/z Zza/ze Zcez'ne direkte« Nac/z-

koramerz. Tz'zz Ne/fe Zzaf sic/z fce-

re/f er/c/ärt, zzac/2 zzzez'zzezn Afe/e-
Zzezz zzzez'zz WzI/ezzsvo/Zstrec/cerzzf

sei«. 7m Tesfamezzt/zaZze zc/z a//e
mez'zze TaferzZczztrfer a/s Tz/zen

ez'zzgesetzf, auc/z dezz o/zezz er-
wä/zzzterz Ne/fezz. Kazzzz man
ü/zer/zaupf ez'rzerz Tr/zezz aZs Wz/-

ZerrsvoZ/sfrecker einsetzen?

Grundsätzlich kann ein Mit-
erbe als Willensvollstrecker
eingesetzt werden. Der Wil-
lensvollstrecker darf jedoch
keiner Interessenkollision
unterliegen, welche die Amts-
ausübung wesentlich beein-

trächtigt. In einem solchen
Fall könnte die Aufsichts-
behörde auch die Amtsenthe-
bung verfügen. Im Prinzip
können Sie somit Ihren Nef-
fen als Willensvollstrecker
einsetzen. Dies wäre allenfalls
dann wenig empfehlenswert,
wenn Sie jetzt schon voraus-
sehen sollten, dass der Neffe
als Willensvollstrecker infol-
ge seiner gleichzeitigen Ei-

genschaft als Erbe mit den

übrigen Miterben Probleme
haben könnte.

Grundsätzlich richtet sich
die Vergütung des Testa-

mentsvollstreckers nach der
Höhe des zu verwaltenden

Vermögens, nach den effekti-
ven Bemühungen und sei-

nem Zeitaufwand sowie nach
der Schwierigkeit des Manda-
tes. Diese aus der Rechtspre-
chung stammende Umschrei-
bung der angemessenen Ver-

gütung ist recht vage. Sie kön-
nen im Testament die Ent-
schädigungsart (z.B. nach
Zeitaufwand oder in Prozen-
ten des Nachlassvermögens)
und den Entschädigungsan-
satz (z.B. den Stundenansatz)
festlegen. Sollte der einge-
setzte Willensvollstrecker das

Amt annehmen, so meine
ich, dass er an Ihre Vorgaben
gebunden wäre.

Zutritt zur Wohnung
nach dem Tod

7zz der Zeif/izpe 6/94 fragte ;'e-

mazzd, wz'e zrzazz verazz/asserz

Zcözzrze, dass zzac/z dem Tode zzzzr

die eigezien Tizzder izz die Wo/z-

razzz£ ge/azz^erz körzzzezz. Bei mir
sfe//7 sic/z die Trage anders: Was
karzrz ic/z verarz/assezz, dass zzac/z

meizzezzz Tod rzzzr eirze Amtsper-
son Zzzfriff Zzat? Ic/z ZzaZze einige
/c/eizze A/ztigzzz'fäfe/z. Ts würde

mir sc/zorz Zeid Zun, wenn diese

in /ä/sc/ze Hände kämen. Vor

einigen /a/zren Zza/ze z'c/z er/eid,
dass nac/z dem Tod von zwei
aZ/eznste/zezzde« /Mannten eine

ganze Tei/ze von Zc/eizzeren, zzzm

TeiZ rec/zt kostbaren Dz'zzgen

peZz/ten. Niemand wzzsste von
etwas/

Das Gesetz sieht vor, dass

die zuständige Behörde am
letzten Wohnsitz des Erblas-

sers von Amtes wegen die zur
Sicherung des Erbganges nö-
tigen Massregeln zu treffen
hat. Die zuständige Behörde
wird vom kantonalen Recht
bezeichnet. Als Sicherungs-
massregeln sind in Ihrem Fal-

le die Siegelung der Erbschaft
und die Aufnahme des In-
ventars von Bedeutung. Das

Zivilgesetzbuch verweist für
die Fälle, in welchen die Sie-

gelung der Erbschaft anzu-
ordnen ist, auf das kantonale
Recht. Die Aufnahme des In-
ventars wird von Bundes-
rechts wegen nur für be-

stimmte Fälle, z.B. wenn ein
Erbe sie verlangt, vorgesehen.
Das kantonale Recht kann je-
doch die Inventaraufnahme
für weitere Fälle und auch für
jeden Erbfall vorsehen. Es ist
deshalb zweckmässig, wenn
Sie sich über die Sicherungs-
massnahmen in Ihrem
Wohnsitzkanton direkt, z.B.

beim Notar, informieren.
Der Gedanke des Gesetzge-

bers ist, amtliche Sicherungs-
massregeln nach dem Able-
ben des Erblassers so frühzei-
tig wie möglich treffen zu las-

sen. Allerdings kann die
Behörde, gerade in grösseren
Ortschaften, manchmal, viel-
leicht gar oft, nicht so recht-
zeitig eingreifen, dass die Ein-
mischung von Erben oder gar
Drittpersonen in die Erb-
schaft vermieden werden
kann. In den Kantonen, die
keine Siegelung der Erbschaft
vorsehen und die die Inven-
taraufnahme bei den einge-
schränkten Voraussetzungen
des Bundesrechts belassen, ist
eine wirksame Sicherung der
Erbschaft kaum möglich.

In Ihrem persönlichen Fall
muss ich einräumen, dass ich
keine Massnahmen sehe, um
Ihren Wunsch sicherzustel-
len. Sie könnten zwar die
Liste Ihrer wertvollen Ge-

genstände vervollständigen,

doch nützt dies nicht allzu-
viel, wenn dann Gegenstän-
de fehlen und unauffindbar
sind. Andere Massnahmen
sind denkbar, aber wohl nur
unter Umständen sinnvoll.
Beispielsweise könnten Sie

Ihre wertvollen Antiquitäten
in Verwahrung geben, aber
wohl nur dann, wenn Sie sie,

z.B. wegen Spital- oder Heim-
eintritt, nicht mehr selber ge-
messen können. Sie könnten
auch eine Vertrauensperson
als Willensvollstrecker einset-

zen, diese Person vorab infor-
mieren und ihr einen Schlüs-
sei zu Ihren Räumlichkeiten
übergeben. Letztlich muss je-
der aufgrund seiner persönli-
chen Verhältnisse sich Mittel
und Wege überlegen, um un-
befugte Eingriffe in das Erb-

Schaftsvermögen zu verhin-
dern. Es ist aber hervorzuhe-
ben, dass die Entwendung
von Erbschaftsgegenständen
durch Unbefugte ein Dieb-
stahl und strafbar ist.

Dr. zur. Marco Bza^gz

Die Broschüre

Fragen und
Antworten -
Rund ums Geld
hat unsere ehemalige und

langjährige Budgetberaterin
Trudy Fröscb-Suter vollstän-
dig neu erarbeitet und mit ak-

tuellen Fragen und Antworten
versehen. Es entstand so ein
den veränderten Problemen

angepasster Ratgeber, den

man in allen Lebenslagen, in

denen Geld eine Rolle spielt,
beiziehen kann.

Sie können die Broschüre
«Fragen und Antworten -
Rund ums Geld»
von Trudy Frösch-Suter
zum Preis von Fr. 20.40
(inkl. Versandkosten und
MWSt.) bestellen bei:

Zeitlupe, Broschüre,
Postfach 642, 8027 Zürich

Der Sendung liegt ein Einzah-

lungsschein bei, mit dem sie

die Broschüre nach Erhalt be-
zahlen können.
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